
Leinenzwang für Hunde
Dienstag, den 29. März 2011 um 12:34 Uhr

Gesetzlicher Leinenzwang

  

  

Oftmals nicht bekannt ist der bereits aus dem niedersächsischen Gesetz selbst folgende
Leinenzwang. So bestimmt § 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die
Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21.03.2002 (Nds. GVBl. S. 112, geändert durch Artikel 16
des Gesetzes vom 12. Dezember 2003, geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16.12.2004
(Nds. GVBl. S. 616) in § 33:

  

  

„(1) In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,

  

  

1. dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde

  

a) nicht streunen oder wildern und

  

b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit) an der
Leine geführt werden, es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als
Rettungshunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt
werden, (…)“
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(2) Die Feld- und Forstordnungsbehörden können durch Verordnung bestimmen, dass Hunde in
der freien Landschaft auch außerhalb der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli an der Leine zu
führen sind

  

  

1. zum Schutz der Rückzugsmöglichkeiten des Wildes oder sonstiger wild lebender Tiere vor
Beunruhigung durch Festlegung von Schongebieten oder

  

  

2. zum Schutz von Erholungssuchenden vor Belästigungen durch frei laufende Hunde auf
Grundflächen, die besonderen Formen der Erholung dienen, insbesondere auf Liegewiesen,
Spielplätzen und Sportanlagen. (…) “

  

  

Mit Ausnahme der in § 33 Abs. 1 Nr. 1 b) NWaldLG genannten Ausnahmen (z.B. Jagdhunde
während der Jagdausübung) sind Hunde damit in der Brut- und Setzzeit „in der freien
Landschaft“ grundsätzlich an der Leine zu führen. Auch außerhalb dieser Zeit ermächtigt § 33
Abs. 2 NWaldLG die zuständigen Behörden, mittels einer entsprechenden Verordnung (s.o.)
einen Leinenzwang anzuordnen. Zu beachten sind hier insbesondere die normierten
Tatbestände der Liegewiesen, Spielplätzen und Sportanlagen. Nach dem Wortlaut des
Gesetzes sind von dieser Verordnungsermächtigung nur Plätze „in der freien Landschaft“, nicht
innerhalb der Ortslage. Für diese Orte kann der örtliche Satzungs- bzw. Verordnungsgeber
wiederum einen allgemeinen Leinenzwang erlassen. Hier muss jeweils das jeweilige Ortsrecht
des Hundehalters untersucht werden.
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Es ist zu betonen, dass ein Verstoß gegen § 33 Abs. 1 oder 2 NWaldLG nach § 42 Abs. 3
NWaldLG als Ordnungswidrigkeit angesehen werden kann. § 42 Abs. 4 NWaldLG sieht im Fall
der Zuwiderhandlung ein Bußgeld von bis zu 5.000 € vor.
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